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Bebauungsplan Nr. 428.1, 1. Änderung 
der Stadt Gelsenkirchen 
“Neue Zeche Westerholt, südwestlicher Teilbereich“ 
zwischen Egonstraße - Stadtgrenze Gelsenkirchen/Herten - Trasse der Hamm - Osterfelder Bahn - nördlicher Grenze der 
Kleingartenanlage Buer - Löchter - Marler Straße 
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat am 26.03.2026 gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der zurzeit geltenden Fassung die 
 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 428.1, 1. Änderung 
der Stadt Gelsenkirchen 
“Neue Zeche Westerholt, südwestlicher Teilbereich“ 
zwischen Egonstraße - Stadtgrenze Gelsenkirchen/Herten - Trasse der Hamm - Osterfelder Bahn - nördlicher Grenze der 
Kleingartenanlage Buer - Löchter - Marler Straße 
 
beschlossen. 
 
Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches ist in einem Plan im Maßstab 1:1.000 festgesetzt, der gemäß § 52 Abs. 1 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit geltenden Fassung als gesonderte Niederschrift festgehalten wird. Das Original 
dieser gesonderten Niederschrift wird bei der verfahrensführenden Stelle der Stadt Gelsenkirchen aufbewahrt. 
 
Wesentliche Ziele der Planung: 
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat am 26.06.2025 den Bebauungsplan Nr. 428.1 "Neue Zeche Westerholt, südwestlicher Teilbereich" als 
Satzung beschlossen. Mit seiner Bekanntmachung am 25.07.2025 hat der Plan seine Rechtskraft erlangt. 
 
Im Zuge der detaillierten Erschließungsplanung stellten sich zwei technische Veränderungen heraus, die nun zu einer Überarbeitung des Be-
bauungsplanes führen. Die Betreiber der im Süden der Fläche verlaufenden Fernleitungstrassen (Fernwärme, Produktenleitungen) sind bei der 
Prüfung des Trassenverlaufs in Abstimmung mit der EG NZW zu dem Ergebnis gekommen, ihre Leitungen in Abschnitten in der Lage zu ver-
ändern und im gesamten Trassenverlauf unterirdisch zu verlegen. Bei der Überprüfung der anfallenden Bodenmassen hat sich ein deutlicher 
Überschuss ergeben. Hieraus folgend wird es zu einer Anpassung des Geländemodells mit einer Anhebung des Geländeniveaus im Dezime-
terbereich mit Auswirkungen auf die Höhenlage der Planstraßen sowie auf die Gebäudehöhen außerhalb des historischen Bereichs kommen. 
 
Aus den vorgenannten Themen ergibt sich die Notwendigkeit die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 428.1 anzupassen. 
 
Der Plan für den o. g. Bereich ist beim Referat 61 - Stadtplanung der Stadt Gelsenkirchen, Rathaus in Gelsenkirchen-Buer, Goldbergstr. 12,  
3. Etage (Neubau), Zimmer 304, nach vorheriger telef. Terminabsprache unter der Telefonnummer 0209/169-4398 zur Einsicht ausgelegt. 
 

--------------------------------- 
 

Der vorstehende Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Hinweis gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) die Oberbürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gelsenkirchen vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 

Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Gelsenkirchen, 26. März 2026 

Andrea Henze  
Oberbürgermeisterin 

(Siegel) 
 

I 
Bekanntmachungen der  
Oberbürgermeisterin 
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(Nachrichtliche Informationen sind im Internet abrufbar 
für das Amtsblatt unter: www.gelsenkirchen.de/de/rathaus/informationen/amtsblatt/  
für die Planunterlagen unter: www.gelsenkirchen.de/de/Infrastruktur/Stadtplanung/index.aspx  
 
 

 
 
 
Referat 10 (Personal und Organisation - Zentrale Dienste) 
 
Bekanntmachung der Kommunalen Ausschreibungen und der vergebenen Aufträge 
 
Alle Öffentlichen Ausschreibungen, EU-weiten Ausschreibungen sowie die vergebenen Aufträge zu diesen Ausschreibungen werden (soweit 
vergaberechtlich vorgeschrieben) auf der Homepage der Stadt Gelsenkirchen unter "Rathaus, => Informationen, => Kommunale Ausschrei-
bungen" bekanntgemacht. Dort werden über eine Vergabeplattform die Vergabeunterlagen auch elektronisch und unentgeltlich zum Download 
zur Verfügung gestellt. 
 
Des Weiteren werden auf der Homepage der Stadt Gelsenkirchen unter "Rathaus, => Informationen, => Kommunale Ausschreibungen" beab-
sichtigte Beschränkte Ausschreibungen gem. § 20 VOB/A sowie vergebene Aufträge bei Freihändiger Vergabe und Beschränkter Ausschrei-
bung gem. § 20 VOB/A und § 30 UVgO (soweit vergaberechtlich vorgeschrieben) bekanntgemacht. 
 
Link zu den Bekanntmachungen auf der Homepage der Stadt Gelsenkirchen: 
https://www.gelsenkirchen.de/de/Rathaus/Informationen/Kommunale_Ausschreibungen/ 
 
Darüber hinaus erfolgt die Veröffentlichung der Bekanntmachungen auch auf den Vergabeportalen vergabe.NRW und service.bund.de sowie 
bei EU-weiten Vergabeverfahren im Amtsblatt der EU. 
 
Link zum Vergabeportal vergabe.NRW und service.bund.de: 
https://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/company/welcome.do 
https://www.service.bund.de/Content/DE/Ausschreibungen/Suche/Formular.html?nn=4641514 
 
Gelsenkirchen, 02. April 2026 

I. A. Günther  
 
 

http://www.gelsenkirchen.de/de/rathaus/informationen/amtsblatt/
http://www.gelsenkirchen.de/de/Infrastruktur/Stadtplanung/index.aspx
https://www.gelsenkirchen.de/de/Rathaus/Informationen/Kommunale_Ausschreibungen/
https://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/company/welcome.do
https://www.service.bund.de/Content/DE/Ausschreibungen/Suche/Formular.html?nn=4641514
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Vorstandsbereich 6 (Planen, Bauen, Umwelt und Liegenschaften) 
 
Tagesordnung 
für die Sitzung des Ausschusses für Bau und Liegenschaften am 9. März 2026, 16.00 Uhr, Sitzungszimmer Cottbus, Rathaus Buer, 
Goldbergstraße 12, Gelsenkirchen 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
TOP Betreff 

 
Vorlage 

 Tagesordnungsdebatte zum nichtöffentlichen Teil der Sitzung 
 

 

1 Erwerb von einer Immobilie durch Ausübung des Vorkaufsrechts gem. § 25 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 
BauGB i. V. m. § 27a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BauGB zugunsten der  
Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen mbH & Co. KG (SEG) 
 

25-30/00894 

2 Erwerb von fünf Immobilien durch Ausübung des Vorkaufsrechts gem. § 25 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 
BauGB i. V. m. § 27a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BauGB zugunsten der  
Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen mbH & Co. KG (SEG) 
 

25-30/00896 

3 Erwerb von sechs Immobilien durch Ausübung des Vorkaufsrechts gem. § 25 Abs. 1 S. 1  
Nr. 2 BauGB i. V. m. § 27a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BauGB zugunsten der 
Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen mbH & Co. KG (SEG) 
 

25-30/00900 

4 Mitteilungen und Anfragen 
 

 

 
Gelsenkirchen, 27. März 2026 

I. V. He idenre ic h  
[e] 
 
 
 
 
 
 
 
Amprion GmbH 
 
ANKÜNDIGUNG VON BAUGRUND-UNTERSUCHUNGEN FÜR ANSTEHENDE MASSNAHMEN 
 
Ortsübliche Bekanntmachung im Bereich der Stadt Gelsenkirchen Netzverstärkung zentrales Ruhrgebiet 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
Amprion hat als zuständiger Übertragungsnetzbetreiber den gesetzlichen Auftrag, das Übertragungsnetz im Zuge der Energiewende um- und 
auszubauen. 
 
Für die Modernisierung unserer Energieinfrastruktur führt Amprion seit der zweiten Jahreshälfte 2025 Seiltauschmaßnahmen zwischen den 
Umspannanlagen Emscherbruch, Hüllen und Eiberg durch. Bei einem Seiltausch werden bestehende Leiterseile entlang einer Stromtrasse 
durch neue Leiterseile ersetzt. Außerdem wird auf der bestehenden Leitung zwischen dem Punkt Wanne und dem Punkt Günnigfeld ein 
weiterer 380-kV-Stromkreis aufgelegt. 
 
Für die Vorbereitung der Maßnahmen sind innerhalb der Trasse Baugrunduntersuchungen für die Errichtung von Schutzgerüsten durch-
zuführen, um detaillierte Kenntnisse über die Bodenverhältnisse zu erlangen. Die Planung der Schutzgerüste erfolgt im Rahmen der 
Kreuzungssicherung für die spätere Baumaßnahme. 
 
Die angekündigten Vorarbeiten dienen zur Erhebung essentieller Daten, die für die weitere Vorbereitung der Maßnahmen erforderlich sind. In 
diesem Zusammenhang sind die geotechnischen Untersuchungen an den ausgewählten Stellen nicht als konkrete Bauvorbereitung/-
ausführung zu verstehen, sondern dienen der Aufklärung der generellen natürlichen Gegebenheiten (Topographie, Gewässer, Boden, 
Grundwasser etc.), die für die Vorbereitung und Detaillierung der Planung notwendig sind. 
 
Mit dieser ortsüblichen Bekanntmachung werden den von den Untersuchungen betroffenen Eigentümern und Nutzungsberechtigten die 
Vorarbeiten nach § 44 Abs. 2 EnWG bekanntgemacht. 
 
Die Vorarbeiten erstrecken sich über einen Gesamtzeitraum von 
 

APRIL 2026 BIS JUNI 2026 
 
Baugrunduntersuchungen 
 
Rammsondierungen/ Kleinrammbohrung: Rammsondierungen und Kleinrammbohrungen sind einfache Methoden zur Erkundung des 
Untergrundes. Bei der Sondierung wird zur Feststellung der Lagerungsdichte des Untergrundes eine rund 5 Zentimeter breite Sonde bis in 
Tiefen von etwa 6 bis 10 Metern in den Untergrund gebracht. Gegebenenfalls ist es erforderlich an den Untersuchungspunkten eine ebene 
Fläche (sog. Bohrplateau) unter Zuhilfenahme eines Baggers herzustellen. Bei der Bohrung werden Bodenproben mittels einer rund 8 
Zentimeter breiten Sonde in Tiefen von etwa 6 bis 10 Metern entnommen, durch die u.a. der Bodenaufbau bestimmt werden kann. Als Geräte 
kommen Handgeräte oder kleine Raupenfahrzeuge zum Einsatz. Diese benötigen eine Aufstellfläche von rund 1 mal 2,5 Metern. Nach 
Abschluss wird das Bohrloch wieder verschlossen. Unmittelbar nach Durchführung der Arbeiten steht die Fläche wieder uneingeschränkt zur 
Verfügung. In der Regel sind die Arbeiten – abhängig von den Witterungsbedingungen – innerhalb von einem halben Tag pro Mast 
abgeschlossen. 

Bekanntmachungen anderer Behörden und 
Körperschaften des öffentlichen Rechts II 
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Rotationskernbohrung: Die Rotationskernbohrung ist eine Methode zur Erkundung des Untergrundes und zur Entnahme von Bodenproben. 
Hierbei wird ein rund 15 Zentimeter breites Kernrohr durch hydraulischen Antrieb drehend und drückend bis in Tiefen von bis zu 30 Metern in 
den Untergrund getrieben. Als Geräte kommen in der Regel Raupenfahrzeuge zum Einsatz. Diese benötigen eine Aufstellfläche von rund 6 mal 
6 Metern. Gegebenenfalls ist es erforderlich an den Untersuchungspunkten eine ebene Fläche (sog. Bohrplateau) unter Zuhilfenahme eines 
Baggers herzustellen. Nach Abschluss der Arbeiten wird das Bohrloch fachgerecht wieder verfüllt. Unmittelbar nach Durchführung der 
Rotationskernbohrung steht die Fläche wieder uneingeschränkt zur Verfügung. In der Regel sind die Arbeiten – abhängig von den 
Witterungsbedingungen – innerhalb von ein bis drei Tagen pro Mast abgeschlossen.  
 
Kampfmittelerkundung: Vor Durchführung der zuvor genannten Maßnahmen wird der Untersuchungspunkt auf Kampfmittel erkundet. So wird 
sichergestellt, dass Kampfmittel keine Gefahr für die Erkundungsarbeiten darstellen. Die Kampfmittelerkundung erfolgt in den überwiegenden 
Fällen mittels Handgeräte von der Oberfläche aus. Im Falle eines Kampfmittelfundes werden die erforderlichen Bergungsarbeiten im Anschluss 
durchgeführt. Hierzu kann ggf. der Einsatz von Fahrzeugen erforderlich sein. Diese Arbeiten finden einige Tage vor den eigentlichen 
Erkundungsmaßnahmen statt. In der Regel sind die Arbeiten – abhängig von den Witterungsbedingungen – innerhalb von einem halben Tag 
pro Mast abgeschlossen. 
 
Alle Arbeiten werden unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Bodenschutzbestimmungen vorgenommen. Gleichzeitig werden diese von 
einem/einer Bodenkundler*in begleitet. 
 
Für die Durchführung der vorgenannten Untersuchungen kann es punktuell erforderlich sein, Rückschnitte von Bewuchs vorzunehmen. 
Rückschnittarbeiten werden von uns stets nur in dem unbedingt erforderlichen Umfang durchgeführt. 
 
Zum Erreichen der Untersuchungspunkte (in der Regel durch Erkundungstrupps und Raupenfahrzeuge) werden Zuwegungen zu diesen 
notwendig. Es werden hierzu überwiegend öffentliche Straßen befahren und nur auf möglichst kurzen Strecken land- und forstwirtschaftliche 
oder ggf. auch private Wege genutzt, die ggf. temporär ertüchtigt werden müssen. Die Anfahrt erfolgt entsprechend der Bodenbeschaffenheit.  
 
Mit den Arbeiten haben wir u.a. die Firma BUCHHOLZ+PARTNER (Am Oberen Anger 9 in 04435 Schkeuditz, Tel. 034207 – 98 99 0, E-Mail 
info@buchholz-und-partner.de) beauftragt. Sie wurde von uns angewiesen, das Recht zum Betreten von Grundstücken äußerst schonend 
auszuüben. Im Zuge der Arbeiten werden im Regelfall keine Schäden verursacht. Sollte es trotz aller Vorsicht zu Flurschäden kommen, können 
diese beim o. g. Kontakt angezeigt werden. Wir werden diese sodann entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in § 44 Abs. 3 EnWG 
entschädigen. Mindestens 14 Tage vor Durchführung der Maßnahmen werden Eigentümer*innen und ggf. Nutzungsberechtigte über den 
genauen Termin der Baugrunduntersuchung auf den betroffenen Flurstücken durch die beauftragte Bohrfirma noch einmal individuell informiert. 
 
Eine Inanspruchnahme der Flurstücke erfolgt nur im Rahmen der oben beschriebenen Vorarbeiten und auf Grundlage des § 44 EnWG. Gemäß 
Absatz 1 müssen Eigentümer*innen und sonstige Nutzungsberechtigte diese Arbeiten dulden, da sie zur Vorbereitung der Planung dienen und 
hiermit ordnungsgemäß angekündigt werden. 
 
Bei allen Vorarbeiten im Bereich der Trasse setzen wir höchste Standards für den Schutz von Mensch und Umwelt. Die Belange von Umwelt, 
Natur und Landschaft nehmen wir dabei sehr ernst und halten uns streng an die gesetzlichen Vorgaben. Wir versuchen zudem die temporäre 
Störung der Wohn- und Erholungsfunktionen während der Erkundungsphase durch vorausschauende Planung, Absprachen mit Behörden und 
Betroffenen sowie den Einsatz schonender Technologien so gering wie möglich zu halten. 
 
Die genannten Vorarbeiten stellen keinerlei Vorentscheidung für das geplante Vorhaben dar. Sie dienen lediglich der fachgerechten Erstellung 
der Antragsunterlagen. Wir werden das Vorhaben darüber hinaus frühzeitig und umfassend kommunikativ begleiten. 
 
Wir bedanken uns vorab bei allen betroffenen Eigentümer*innen und sonstigen Nutzungsberechtigten für Ihr Verständnis. 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
 
Dr. Matthias Machinek 
Projektsprecher 
TELEFON: 01520 - 4672143 
E-MAIL: matthias.machinek@amprion.net 
 
LISTE DER FLURSTÜCKE IM BEREICH DER STADT GELSENKIRCHEN 
 
Flurstücke betroffen von Untersuchungen 
 
Gemarkung Bismarck 
 
Flur 9 
Flurstücke: 72; 102; 148 
 
Gemarkung Hüllen 
 
Flur 2 
Flurstück: 33; 118; 119; 131; 211; 212; 213; 216; 248 
 
Flur 3 
Flurstücke: 63; 80; 82; 90; 149; 154; 172 
 
Gemarkung Ückendorf 
 
Flur 5 
Flurstücke: 159; 169; 170; 172; 174 
 
Dortmund, 26. März 2026 

i. A. Dr. Matthias Machinek  
Projektsprecher, Amprion GmbH 
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25jähriges Dienstjubiläum: 
1. April 2026: Gülay Pamuksuz, Beschäftigte (GELSENDIENSTE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonstige  
Bekanntmachungen III 

 
Herausgegeben von der Stadt Gelsenkirchen - 78. Jahrgang.  
Für die Herausgabe und Redaktion verantwortlich: Matthias Hapich, 
Referat 2 - Rat und Verwaltung - Das Amtsblatt kann in Einzelfällen 
kostenlos schriftlich beim Referat 2 - Rat und Verwaltung, Hans-
Sachs-Haus, 45875 Gelsenkirchen, angefordert werden. -  
 
Sie finden das Amtsblatt auch im Internet unter: 
www.gelsenkirchen.de/Amtsblatt  
 
Druck: gkd-el, Fax: 0209/169-8890, 45879 Gelsenkirchen. 

Personalnachrichten IV 
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